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An den 

Wien, am 8. August 1989 

3951 lAB 

1989 -08- 1 0 
zu 3931'J 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Parlament 
1017 Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Dillersberger, Dr. Gugerbauer, 

Hintermayer, Dro Ofner haben am 13. Juni 1989 unter Nro 3937/J-NR/89 an 

das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten eine schriftliche 

Anfrage betreffend Südtirol gerichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

10 ) Wuroen von rnaßgeblidlen Vertretern österreidls, unter anderem von 

Außenminister Dro Alois Mock im AnschlUß an die Tagung des Kontakt­

kanitees NOl::d-Südtirol gegenüber der Presse Erklärungen abgegeben, 

aus denen sidl die Schlußfolgerung ergibt, österreidl habe sidl mit 

der Bestätigung der Koordinierungsbefugnis durch den italienischen 

Verfassungsgerichtshof abgefunden und werde daher in diesem Zusam­

menhang keine weiteren Schritte ergreifen? 

20) Stimmt es, daß Österreidl in letzter zeit in diplomatischen Noten 

gegenüber Italien das Einverständnis zur Streitbeilegungserklärung 

angekündigt hat? 

3.) Wuroen von italienischer Seite her gegenüber dem österreidlischen 

Außenamt irgendwelche Erklärungen dahingehend abgegeben, daß das 

italienische Einverständnis zu einem EG-Beitritt Österreichs von dem 

Abschluß der Südtirol-Frage abhänge? 

40) Ist für Sie die Zustimmung der Südtiroler eine Bedingung für die Ab­

gabe einer Streitbeilegungserklärung oder würden Sie diese notfalls 

auch gegen deren Willen abgeben? 
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5.} Wie stehen Sie zu der vom italienischen VerfassungsgeriChtshof fest­

gestellten Koordinierungsbefugnis und zu ebenfalls ausgesprochenen 

Ubero~ung der italienischen Verfassung gegenüber dem Pariser Ver­

trag und was gedenken Sie in diesem Zusammenhang zu unternehmen? 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu 1..): 

Solche Erklärungen sind niCht abgegeben worden. Zum besseren Verständnis 

der Problematik erscheint eine Präsizierung der Tragweite der Koordinie­

rungsbefugnis erforderliCh, da durchaus Fälle vorstellbar sind, wo eine 

solche Befugnis in Südtirol zu Recht angewandt wird. Die Anwendung dieser 

Befugnis durd1 die italienische Regierung könnte österreichischerseits 

nur dort releviert werden, wo sie in autonome Befugnisse Südtirols ein­

greift, die selbst unmittelbar oder - etwa Du Wege des Pakets - mittelbar 

Ausfluß des Pariser Abkorrmens sind. Dies bedeutet, daß die Koordinations­

befugnis von ÖsterreiCh nicht als solche, sondern nur Du Zusammenhang mit 

konkreten völkerredltswidrigen Autonanieverletzungen zu beanstanden ist. 

Gegen solche völkerrechtswidrige Anwendungen der Koordinationsbefugnis 

würde Österreich sehr wohl weitere SChritte ergreifen. 

Zu 2.): 

Schon um auf österreicher Seite alle Voraussetzungen zur Gewährleistung 

der Justiziabilität des Pakets zur erfüllen, wird österreichischerseits 

stets betont, daß die Streitbeilegungserklärung nad1 vollständiger Ver­

wirklichung des Pakets abgegeben werden wird. Diplomatische Noten, die 

als ~lkündigung eines Einverständnisses zur Streitbeilegungserklärung 

ohne volle Verwirklichung des Pakets verstanden werden könnten, sind da­

her auch in letzter Zeit nicht erfolgt. 

Zu 30): 

Nein. 
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Zu 4. h 
Ich habe in meiner Funktion als Außenminister stets darauf Bedacht 

genamnen,. daß alle wichtigen Fragen des Pakets und des 

Opera t ionskalenders im Konsens mit den Südtirolern behandelt werden. 

Daher kann meiner Auffassung nach eine ZustLmmung zu einer 

Streitbeilegung auch nur im Einvernehmen mit den gewählten Vertretern der 

Südtiroler erfolgen. Das ändert nichts an der Tatsache, daß es sich bei 

der Abgabe der österreichischen Streitbeilegungserklärung um einen im 

Operationskalender genau bestimmten souveränen Akt Österreichs handelt. 

Im übrigen hat auch die Südtiroler Volkspartei seit März 1987 wiederholt 

erklärt, ihre Zustirrmung zur österreichischen Streitbeilegungserklärung 

gegebenenfalls nicht ohne triftigen Grund zu verweigern. 

Zu 5.): 

Es ist zwar ric..~tig, daß der italienische Verfassungsgerichtshof in sei­

nem Urteil Nr. 2L12 \-UIll 28. April 1989 davon ausgegangen ist, daß der 

Pariser Vertrag "in Italien durch einen mit einem gewöhnlichen Gesetz 

gleichzusetzenden Akt in Kraft gesetzt wurde" und sanit theoretisch der 

italienischen Verfassung untergeordnet wäre. Der Verfassungegerichtshof 

betont jedoch, c1aß dies eine rein verfassungsrechtliche Qualifizierung 

ist und gibt zu verstehen, daß Autonomie und Koo.rdinationsbefugnis auch 

nach anderen Kriterien beurteilt werden müßten. Er stellt daher auch aus­

drücklich fest, daß diese Koordinierungsbefugnis im Falle Südtirols Ein­

schränkungen unterliegt. Sein zusätzlicher Hinweis, daß der Pariser Ver­

trag den besten Interpretationsschlüssel zum Verständnis der Besonderheit 

der in Trentino-Südtirol verwirklidlten AutonanieregelungDl darstelle, 

läuft implizit auf die auch von Österreich vertretene Auffassung vorn 

Paket als "spätere Praxis" des Pariser Vertrags hinaus. Dies müßte letzt­

lich als Wanlung vor Mißachtung völkerrech·tlicher - und nach Streitbeile­

gung auch einklagbarer - Verpflidl.tungen bei Anwendung der Koordinations­

befugnis Iterstanden werden. Mir sehe int es daher notvleIldig I daß im Rahmen 

der italienischen RedltsordnU119 Vorkehrl1u::;en getroffen \-verden, um verfas­

slID9srechtlieh zuHissige, aber: völkerrechtswidrige Am.,renClungen der Koor-
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dinipxungsbP.fugnis in Südtirol zu vArhindArn; dipsbP.züglichp. VF~rhandlun­

gpn dpx Südtirolpx VpxtrAtung mit Rom wpxdf>n gegpbenenfalls von östp.r­

reich nachdrücklich untArstützt wpxdpn. Im übrigAn VBrweise ich auf mp.inp. 

Stellungnru~ zu Fragp. 1.) 
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